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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Hal1er und Ko11egen vom 2.4.1993, 

Zl. 4598/J-NR/1993 "das Geschäft der Post 

mit dem Telefonsex" 
-.J 
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ZU tfS9tJ IJ 

Zum Motiventei7 der Anfrage ist festzuste17en, daß der in Form 

eines Betriebsversuchs am 1. März d.J. aufgenommene Dienst "Te

le-Info 045" privaten Dienstanbietern neue Informations- und 

Beratungsmöglichkeiten eröffnet. Jeder Anbieter muß sich einem 

Verhaltenskodex unterwerfen, dessen Einhaltung laufend kontrol

liert wird. 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: 
"Wievie7e gebührenpflichtige private Telefondienste wurden bis
lang in Osterreich installiert? 

Wieviele Anträge auf Einrichtung eines Dienstes wurden aufgrund 
der Regelung, die anstößige Dienste verbietet, abgelehnt, wie
viele postseitig aus diesem Grund wieder eingeste11t?" 

Per 30. April 1993 waren beim Betriebsversuch "Tele-Info 045" 27 

Dienstanbieter tätig, die insgesamt 98 Rufnummern betreiben. Es 

gab bisher - schon wegen der genauen Vorinformation der Inter
essenten - noch keinen Fall, daß die Einrichtung eines Dienstes 

schon bei der Anmeldung abgelehnt wurde. Dagegen wurden bei 

bestehenden Diensten bis 30. April 1993 insgesamt 36 Verwarnun

gen ausgesprochen und 17 Rufnummern vorübergehend (bis zum Aus

tausch des inkriminierten Tonbands gegen ein einwandfreies) 
gesperrt. 
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Zu Frage 3: 
"Ist Ihnen bekannt, daß die Regelung, wonach über die österrei
chischen '045-er Nummern' keine anstößigen Dienste angeboten 
werden dürfen l offensicht7ich ständig verletzt werden, wie täg-
7iche Inserate in Massenmedien be7egen? 

a. Wenn ja, warum wurde dies nicht bereits abgeste77t und wann 
wird dies geschehen? 

b. Wenn nein, we7che Kontrol7en sind vorgesehen, um den Inha7t 
der Dienste auf Zu7ässigkeit zu überprüfen und we7che Maßnah
men werden Sie ergreifen, um in Hinkunft diese Kontro17en 
wirksamer zu gestalten?" 

Bekannt7ich hat die Post keinen Einf7uß auf die einsch7ägigen 

Insertionen in Tageszeitungen und Zeit~chriften. Seit der Auf

nahme des Betriebsversuchs am 1. März 1993 werden aber nicht nur 

di e Inserate für den Di enst "Te 7e-Info 045", sondern auch di e 

Inhalte der betreffenden Angebote äußerst sorgfältig und zu den 

verschiedensten Tages- und Nachtzeiten überprüft. Infolge dieser 

effizienten Oberwachungstätigkeit sowie der raschen und konse

quenten Reaktion der zuständigen Stellen der Post auf die gemel

deten Verstöße können unseriöse Angebote kurzfristig ausgeschie
den werden. 

Zu Frage 4: 
"Wie sieht die genaue Tarifstruktur dieser Dienste aus, insbe
sondere welcher Teil der erhöhten Gebühr entfällt auf den priva
ten Anbieter, welcher auf die Post, sind diese Dienste aus ganz 
6sterreich zum gleichen Tarif zu erreichen?" 

Die Dienste sind aus ganz österreich zum gleichen Tarif erreich
bar. 

Die Entge7te für eine Verbindung zum "Te7e-Info 045" sind für 

den Anrufer wie fo7gt festge7egt: 

- An Werktagen in der Zeit von Montag bis Freitag, 08 .. 00 - 18.00 

Uhr .... der 13fache Ortstarif (OT), das entspricht derzeit 

8,67 S pro Minute 

- in der übrigen Zeit 

zeit 6 1 67 S pro Minute. 

der 10fache OT, das entspricht der-
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Von diesen Entgelten wird dem Dienstleister einheitlich (ohne 
zei tl i che Unterschi ede) der 5fache OT, das entspri cht derzei t 

3,33 S pro Minute, rückerstattet. 

Zu den Fragen 5 und 6: 
"Wie und aufgrund welcher Vereinbarungen erfolgt bei ausländi
schen Diensten genau das Inkass0 8 konkret: wieviel erhä7t die 
heimische Post genau für das Ferngespräch und welche zusätzli
chen Einnahmen entstehen der Post be i der Abrechnung dieser 
Gespräche mit der anderen Postverwaltung bzw. dem Anbieter des 
Dienstes? 

Wie hoch waren die gesamten Einnahmen der Post aus diesen Ange
boten (In- und Aus7and) in der Vergangenheit und we7che Entwick
lung wird hier im Detai7 erwartet?" 

Hi ezu ist vorauszusch i cken 8 daß zwi schen von 6sterre ich aus 

geführten Ferngesprächen mi t "gewöhn lichen 11 Te lefonansch lüssen 
und Anrufen bei Audiotex-Diensten (wie z.B .. den sog. "Sexte7e
fonen") kein technischer Unterschied besteht und daher auch bei 

den abrechnungstechnischen Gegebenheiten keine Differenzierung 

mög 1 ich ist. 

Die Abrechnung al7er Ferngespräche mit dem Ausland beruht auf 

internationa7en Vereinbarungen. Das Inkasso erfolgt ebenso wie 

bei den übrigen Fernsprechgebühren mittels der Fernme7degebüh
ren-Rechnung 8 wobei das für die jewei7ige Auslandszone anfa77en

de Vielfache des Ortstarifs maßgebend ist. Dabei hebt die Post 
zunächst die gesamte für diese Auslandszone festge7egte Gebühr 

ein. Von dieser Gebühr sind dann die durch die vorerwähnten 
Vereinbarungen festgelegten Abrechnungsgebühren-Antei7e an die 
Durchgangs 7 änder und an das Best i mmungs land zu bezah 1 en.. Der 

Rest verbleibt der Post. Der Post erwachsen aus der Abrechnung 

von Gesprächen mit ausländischen Dienstanbietern keine zusätz-

7ichen Einnahmen. 

Die Gesamteinnahmen der Post beim heimischen Betriebsversuch 

"Te7e-Info 045" im Zeitraum 1. März - 18. Apri7 d.J. betragen 

annähernd 8 8 9 Mio.S. 
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Nach einer Einlaufzeit erwartet die Post einen Betrieb mit ange
messener Rentabilität. Detailprognosen lassen sich derzeit nicht 

seriös erstellen. 

. 
Wien, m U. Ma.t 1993 

Bundesminister 
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